
Antragsversendung an: KVN, Vertragsärztliche Versorgung, Berliner Allee 22, 30175 Hannover 

    Antrag gemäß der GBA-Richtlinie über die Verordnung 

    Außerklinischer Intensivpflege nach § 8 

    Außerklinische Intensivpflege – Potenzialerhebung 

    (GOP s. Kap. 37.7 EBM) 

1. Antragsgegen- 
stand/ Fachliche
Befähigung

Potenzialerhebende und verordnende Ärztinnen und Ärzte 

Es wurde bereits von der KV                                         eine Genehmigung zur Ausführung und Abrech-
nung der außerklinischen Intensivpflege für die Potenzialerhebung erteilt und wird im gleichen Umfang 
beantragt. Die Genehmigung ist beigefügt.  

oder 

Die fachliche Befähigung wird nachgewiesen mit der Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung 

mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin oder 

Innere Medizin und Pneumologie oder 

Anästhesiologie mit mindestens 6-monatiger einschlägiger Tätigkeit in der prolongierten Beatmungs-

entwöhnung auf einer auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten spezialisier-

ten Beatmungsentwöhnungs-Einheit oder beatmeten Kindern und Jugendlichen auf einer hierfür spe-

zialisierten stationären Einheit, in einer entsprechen hierfür spezialisierten Hochschulambulanz oder in 

einem entsprechend hierfür spezialisierten sozialpädiatrischen Zentrum oder 

Innere Medizin, Chirurgie, Neurochirurgie oder Neurologie mit mindestens 12-monatiger einschlägiger 

Tätigkeit in der prolongierten Beatmungsentwöhnung auf einer auf die Beatmungsentwöhnung von 

langzeitbeatmeten Versicherten spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheit oder 

Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugend-Pneumologie oder mit 

jeweils einschlägiger Tätigkeit in der Behandlung von langzeitbeatmeten oder trachealkanülierten, 

nicht beatmeten Kindern und Jugendlichen auf einer hierfür spezialisierten stationären Einheit, in einer 

entsprechen hierfür spezialisierten Hochschulambulanz oder in einem entsprechend hierfür speziali-

sierten sozialpädiatrischen Zentrum oder 

alle anderen Facharztbezeichnungen mit mindestens 18-monatiger einschlägiger Tätigkeit in der pro-

longierten Beatmungsentwöhnung auf einer auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten 

Versicherten spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheit mit jeweils einschlägiger Tätigkeit in der 

Behandlung von langzeitbeatmeten oder trachealkanülierten, nicht beatmeten Kindern und Jugendli-

chen auf einer hierfür spezialisierten stationären Einheit, in einer entsprechen hierfür spezialisierten 

Hochschulambulanz oder in einem entsprechend hierfür spezialisierten sozialpädiatrischen Zentrum 

oder 

für die Erhebung des Potenzials zur Entfernung der Trachealkanüle bei nicht beatmeten Versicherten 

mit mindestens 18-monatiger einschlägiger Tätigkeit in einer stationären Einheit der Neurologisch-

neurochirurgischen Frührehabilitation oder in einem hierfür spezialisierten medizinischen Behand-

lungszentrum nach § 119c SGB V 

Bei Erhebung des Potenzials im Rahmen des Entlassmanagements wird die fachliche Befähigung nach-

gewiesen mit der Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung 

mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin oder 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  
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     Zulassung 

     Ermächtigung 

     Anstellung bei: 

Genehmigung beantragt zum: 
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 Antrag auf außerklinische Intensivpflege 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 

Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägige Rechtsgrundlage zur Kenntnis genommen wurde. 
 
 
 
 
 
 

 
Datum / Unterschrift (bei angestellter Ärztin oder Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / 

bei angestellter Ärztin oder Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

 

 mit mindestens 3-jähriger Erfahrung in der prolongierten Beatmungsentwöhnung auf einer auf die 

Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-

Einheit 

 

Bei Erhebung des Potenzials zur Entfernung der Trachealkanüle bei nicht beatmeten Versicherten im 

Rahmen des Entlassmanagements wird die fachliche Befähigung nachgewiesen durch 

 eine mindestens 18-monatige Erfahrung in der Behandlung entsprechend Betroffener in einer stationä-

ren Einheit der Neurologogisch-neurochirurgischen Frührehabilitation 

Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

2. Erklärung 

Hiermit wird erklärt, dass die Vorgaben der Richtlinie für außerklinische Intensivpflege eingehalten wer-
den und das Einverständnis zur Veröffentlichung der Daten im Nationalen Gesundheitsportal gegeben. 

Hinweis: Ohne diese Erklärung kann eine Genehmigung nicht erfolgen 



Anhang zum Antrag auf außerklinische Intensivpflege 

 

Auszug aus der GBA-Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege 

§ 8 Qualifikation der potenzialerhebenden Ärztinnen und 
Ärzte 

(1) Die Erhebung gemäß § 5 erfolgt durch folgende an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärztinnen und 
Ärzte: 

1. Fachärztinnen und Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung 
Intensivmedizin, 

2. Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und 
Pneumologie, 

3. Fachärztinnen und Fachärzte für Anästhesiologie mit min-
destens 6-monatiger einschlägiger Tätigkeit in der prolon-
gierten Beatmungsentwöhnung auf einer auf die Beat-
mungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten 
spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheit, 

4. Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, Chirur-
gie, Neurochirurgie, Neurologie oder Kinder- und Jugendme-
dizin mit mindestens 12-monatiger einschlägiger Tätigke i t in  
der prolongierten Beatmungsentwöhnung auf einer auf die 
Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten 
spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheit, 

5. weitere Fachärztinnen und Fachärzte mit mindestens 18-
monatiger einschlägiger Tätigkeit in der prolongierten Beat-
mungsentwöhnung auf einer auf die Beatmungsentwöhnung 
von langzeitbeatmeten Versicherten spezialisierten Beat-
mungsentwöhnungs-Einheit oder 

6. für die Erhebung des Potenzials zur Entfernung der 
Trachealkanüle bei nicht beatmeten auch Fachärztinnen und 
Fachärzte mit mindestens 18-monatiger einschlägiger Tätig-
keit in einer stationären Einheit der Neurologogisch-
neurochirurgischen Frührehabilitation 

(2) Die Erhebung gemäß § 5 bei Kindern, Jugendlichen und 
jungen Volljährigen kann zusätzlich zu den in Abs. 1 genann-
ten Personen durch folgende an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte erfolgen: 

1. Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendme-
dizin mit der Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugend-
Pneumologie, 

2. Fachärztinnen und Fachärzte für Anästhesiologie mit min-
destens 6-monatiger einschlägiger Tätigkeit in der Behand-
lung von langzeitbeatmeten oder trachealkanülierten, nicht 
beatmeten Kindern und Jugendlichen auf einer hierfür spezi -
alisierten stationären Einheit, in einer entsprechend hierfür 
spezialisierten Hochschulambulanz oder in einem entspre-
chend hierfür spezialisierten sozialpädiatrischen Zentrum, 

3. Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendme-
dizin mit mindestens 12-monatiger einschlägiger Tätigke i t in  
der Behandlung von langzeitbeatmeten oder trachealkanü-
lierten, nicht beatmeten Kindern und Jugendlichen auf e iner 
hierfür spezialisierten stationären Einheit, in einer entspre-
chend hierfür spezialisierten Hochschulambulanz oder in 
einem entsprechend hierfür spezialisierten sozialpädiatri-
schen Zentrum oder 

4. weitere Fachärztinnen und Fachärzte mit mindestens 18-
monatiger einschlägiger Tätigkeit in der Behandlung von 
langzeitbeatmeten oder trachealkanülierten, nicht beatmeten 
Kindern und Jugendlichen auf einer hierfür spezialisierten 
stationären Einheit, in einer entsprechend hierfür spezialisier-
ten Hochschulambulanz oder in einem entsprechend hierfür 
spezialisierten sozialpädiatrischen Zentrum. 

Bei jungen Volljährigen kann die Erhebung nach § 5 zusätz-
lich durch folgende an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte erfolgen: 

1. Fachärztinnen und Fachärzte für Anästhesiologie mit min-
destens 6-monatiger einschlägiger Tätigkeit in der Behand-
lung von langzeitbeatmeten oder trachealkanülierten, nicht 
beatmeten Kindern und Jugendlichen in einem entsprechend 
hierfür spezialisierten medizinischen Behandlungszentrum 
nach § 119c SGB V oder 

2. weitere Fachärztinnen und Fachärzte mit mindestens 18-
monatiger einschlägiger Tätigkeit in der Behandlung von 
langzeitbeatmeten oder trachealkanülierten, nicht beatmeten 
Kindern und Jugendlichen in einem entsprechend hierfür 
spezialisierten medizinischen Behandlungszentrum nach § 
119c SGB V. 

(3) Beatmungsentwöhnungs-Einheiten nach Abs. 1 sind 
spezielle interdisziplinäre Einrichtungen, die die besonderen 
Anforderungen der Respiratorentwöhnung bei langzeitbeat-
meten Versicherten erfüllen. Eine solche Einheit hat einen 
Schwerpunkt in der Versorgung von Versicherten im und 
nach prolongiertem Weaning und in der Einleitung, Kontrol le  
und Betreuung von Versicherten mit außerklinischer Beat-
mung. Einheiten in diesem Sinne sind bspw. Einheiten, die 
berechtigt sind, Maßnahmen nach Operationen- und Proze-
durenschlüssel (OPS) 8-718.8 oder 8-718.9 durchzuführen. 
Auf die Behandlung von langzeitbeatmeten oder trachealka-
nülierten, nicht beatmeten Kindern- und Jugendlichen und 
jugendlichen Volljährigen spezialisierte stationäre Einhei ten 
nach Abs. 2 sind bspw. die auf die Versichertengruppe s pe-
zialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheiten nach Satz 1, 
Kinderintensivstationen, Einheiten der neuropädiatrischen 
Frührehabilitation oder Querschnittszentren, die beatmete 
und trachealkanülierte Kinder und Jugendliche mit geeigne-
ten Fallzahlen behandeln und Maßnahmen nach OPS-Code 
8-716 durchführen. 

(4) Ist für die Potenzialerhebung bzw. Befunderhebungen 
nach § 5 eine ergänzende Fachexpertise notwendig, ist die-
se konsiliarisch durch die potentialerhebenden Fachärzte 
einzubinden. Bei Versicherten ohne Aussicht auf nachhaltige 
Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung ge-
mäß § 5 Abs. 1 S. 1 ist durch die potenzialerhebenden 
Fachärztinnen und Fachärzte zur Prüfung der Therapieopti-
mierung insbesondere die konsiliarische Einbindung einer 
Fachärztin oder eines Facharztes zu prüfen, die oder der auf 
die außerklinische Intensivpflege auslösende Erkrankung 
spezialisiert ist. Erfolgt die Erhebung gemäß § 5 im Rahm en 
des Entlassmanagements, hat dies durch Ärztinnen und 
Ärzte mit folgenden Qualifikationen zu erfolgen:  

1. Fachärztinnen und Fachärzte mit Zusatzbezeichnung 
Intensivmedizin oder 

2. Fachärztinnen und Fachärzte mit mindestens 3-jähriger 
Erfahrung in der prolongierten Beatmungsentwöhnung auf 
einer auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten 
Versicherten spezialisierten Beatmungsentwöhnungs -
Einheit. 

Die Erhebung des Potenzials zur Entfernung der Tracheal-
kanüle bei nicht beatmeten Versicherten im Rahmen des 
Entlassmanagements kann auch durch Fachärztinnen und 
Fachärzte erfolgen, die über eine mindestens 18-monatige 
Erfahrung in der Behandlung entsprechend Betroffener in 
einer stationären Einheit der Neurologisch-
neurochirurgischen Frührehabilitation verfügen. 

(5) Die Befugnis zur Durchführung der Erhebung nach § 5 
bedarf der Genehmigung durch die Kassenärztliche Vere in i -
gung. Die Genehmigung ist auf Antrag zu erteilen, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller nachweist, dass sie 
oder er die in Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt. Die  

 



 Antrag auf außerklinische Intensivpflege 

 

Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Erhebung im Rahm en 
des Entlassmanagement erfolgt. 

(6) Zum Zweck der differenzierten Kontaktaufnahme mit der 
Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt mit Qualifikation nach 
§§ 8 oder 9 werden diese in der Arztsuche des Nationalen 
Gesundheitsportals nach § 395 Abs. 2 SGB V veröffentlicht. 

(7) Die in diesem Paragraphen verwendeten Weiterbildungs-
bezeichnungen richten sich nach der (Muster-) Weiterbil-
dungsordnung der Bundesärztekammer und schließen auch 
die Ärztinnen und Ärzte ein, welche eine entsprechende 
Bezeichnung nach altem Recht in den jeweiligen Bundeslän-
dern führen. 

 

Die vollständige RL zur außerklinischen Intensivpflege kann 
unter www.kbv.de nachgelesen werden 

 

http://www.kbv.de/
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